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§ 1 Gegenstand der Versicherung

1. Versicherungsumfang
Der Versicherer leistet Entschädigung, wenn die zuständige Behörde, aufgrund des Ge-
setzes zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen (Infek-
tionsschutzgesetz–IfSG)beimAuftretenvonmeldepflichtigenKrankheitenoderKrank-
heitserreger nach § 6 oder § 7 IfSG im versicherten Betrieb oder einer versicherten 
Betriebsstätte im Wege einer Einzelanordnung
a) denversichertenBetriebodereineversicherteBetriebsstätteschließt.Tätigkeitsver-

bote(sieheNr.1d)gegensämtlicheBetriebsangehörigeeinesBetriebesodereiner
BetriebsstättewerdeneinerBetriebsschließunggleichgestellt;

b) dieDesinfektionderBetriebsräumeund-einrichtungendesversichertenBetriebesganz
oderinTeilenanordnetoderinTextformempfiehlt;

c) dieDesinfektion,BrauchbarmachungzuranderweitigenVerwertungoderVernichtung
vonVorrätenundWarenindemversichertenBetriebanordnetoderinTextformemp-
fiehlt;

d) denindemversichertenBetriebbeschäftigtenPersonendieTätigkeitimBetriebaufder
Grundlage von § 31 IfSG untersagt, weil sie erkrankt oder infiziert sind oder der Verdacht 
auf Erkrankung oder Ansteckung vorliegt oder sie Ausscheider von Erregern sind oder 
sienachweislicheinemTätigkeitsoderBeschäftigungsverbotnach§42IfSGunterlie-
gen.InletztgenanntemFallisteinebehördlicheEinzelanordnungnichterforderlich.So-
weitdieVoraussetzungenerfülltsind,mussfürSchädendurchTätigkeits-oderBeschäf-
tigungsverbote die Krankheit oder der Krankheitserreger nicht direkt in dem 
versichertenBetriebaufgetretensein;

e) Ermittlungsmaßnahmennach§25Abs.1IfSGoderBeobachtungsmaßnahmennach§
29 IfSG anordnet, weil jemand krank, krankheits-, ansteckungsverdächtig oder Aus-
scheiderist.

2. Meldepflichtige Krankheiten und Krankheitserreger
Meldepflichtige Krankheiten und Krankheitserreger sind solche, die nach § 6 und § 7 IfSG 
alsmeldepflichtigbezeichnetwerden.Daskönnenz.B.auchbedrohlicheübertragbare
Krankheiten sein, die zum Zeitpunkt des Abschlusses des Versicherungsvertrages nicht 
ausdrücklichimIfSGalsmeldepflichtigbenanntwaren.

3. Behördliche Einzelanordnung
BehördlicheEinzelanordnung(Einzelverwaltungsakt)istjedeVerfügung,Entscheidung
oderanderehoheitlicheMaßnahme,welchediezuständigeBehördezurRegelungeines
EinzelfallstrifftunddieaufunmittelbareRechtswirkungnachaußengerichtetist.

§ 2 Umfang der Entschädigung

1. Kosten zur Abwendung oder Minderung des Schadens
Der Versicherer ersetzt im Falle 
a) VersichertsindnotwendigeKostenfürMaßnahmen,aucherfolglose-,diederVersi-

cherungsnehmer zur Abwendung eines unmittelbar drohenden versicherten Scha-
densoderMinderungeinesSchadensfürsachgerechthaltendurfte.DerErsatzdieser
Kosten ist zusammen mit der Entschädigung für versicherte Sachen oder für den ver-
sichertenErtragsausfallbegrenztaufdievereinbarteVersicherungssummebzw.Ent-
schädigungsgrenze;diesgiltjedochnicht,soweitMaßnahmenaufWeisungdesVersi-
chererserfolgtsind.

b) NichtversichertsindAufwendungenfürLeistungenvonInstitutionen,dieimöffentli-
chen Interesse zur Hilfeleistung verpflichtet sind, wenn diese Leistungen im öffentli-
chenInteresseerbrachtwerden.

2. Kosten der Ermittlung und Feststellung des Schadens
Der Versicherer ersetzt die Kosten für die Ermittlung und Feststellung eines versicherten 
Schadens,soferndiesedenUmständennachgebotensind.ZiehtderVersicherungsneh-
mer einen Sachverständigen oder Beistand hinzu, so werden diese Kosten nur ersetzt, 
soweitdiesvereinbartist.

3. Entschädigungsberechnung
Der Versicherer ersetzt im Falle
a) einerSchließungnach§1Nr.1adenSchadeninHöhedervereinbartenTagesent-

schädigungfürjedenTagderBetriebsschließungbiszurDauervon30Schließungsta-
gen.Tage,andenenderBetriebauchohnediebehördlicheSchließunggeschlossen
wäre,zählennichtalsSchließungstage.

b) einerDesinfektionnach§1Nr.1bdienachgewiesenenDesinfektionskosten.DieEnt-
schädigungsleistungensindinsgesamtbisaufdie3-facheHöhedervereinbartenTa-
gesentschädigungbegrenzt.

c) vonSchädenanVorrätenundWarennach§1Nr.1cdennachgewiesenenSchaden
andenVorrätenundWarennach§7.DarüberhinausdienachgewiesenenKostender
Vernichtung oder Brauchbarmachung zur anderweitigen Verwertung bis zur verein-
bartenHöhe.WerdenVorräteundWarendesinfiziert,soersetztderVersichererauch
dieDesinfektionskosten.DieseKostenundeineventuellerMinderwertderVorräte
und Waren werden höchstens bis zu dem Betrag ersetzt, der dem Wert der Vorräte 
undWaren(siehe§6)beiEintrittdesVersicherungsfallesentspricht.

d) vonTätigkeitsverbotennach§1Nr.1d
 aa)dieBruttolohn-und-gehaltsaufwendungen,diederVersicherungsnehmernach

den getroffenen Vereinbarungen im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen an 
die dem Verbot unterliegenden Personen – längstens für sechs Wochen seit An-
ordnungdesTätigkeitsverbotes–zuleistenhat;

 bb)imgleichenUmfangdieBruttolohn-und-gehaltsaufwendungenfüreinefürden
Betroffenen neu eingestellte Ersatzkraft bis zur Dauer von sechs Wochen seit An-
ordnung,wenndasTätigkeitsverbotgegendenBetriebsinhaberoderseinenim
BetriebmitarbeitendenEhegattengerichtetist.Diesgiltentsprechendfürehe-
ähnlicheLebensgemeinschaftenundLebenspartnerschaften.

 DieEntschädigungsleistungensindindenFällenaa)undbb)insgesamtbisaufdie
30-facheHöhedervereinbartenTagesentschädigungbegrenzt.SolangederVersiche-
rungsnehmerdievereinbarteTagesentschädigungerhält,entfälltdieErsatzleistung
fürTätigkeitsverbote.
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e) vonErmittlungs-undBeobachtungsmaßnahmennach§1Nr.1edienachgewiesenen
Kosten, die der Versicherungsnehmer zur Durchführung der behördlich angeordneten 
ErmittlungenundBeobachtungenaufgewendethat,biszurvereinbartenHöhe.

4. Mehrfache Anordnung
WirdeinederdurchdieVersicherunggedecktenMaßnahmenmehrmalsangeordnetund
beruhen die mehrfachen Anordnungen auf den gleichen Umständen, so wird die nach 
Nr.3zuleistendeEntschädigungnureinmalzurVerfügunggestellt.
5. Besondere Entschädigungsgrenze für Schließung und Tätigkeitsverbote
BeruhendieAnordnungeinerBetriebsschließung(siehe§1Nr.1a)unddieAnordnung
vonTätigkeitsverboten(siehe§1Nr.1d)aufdengleichenUmständen,sodürfendieEnt-
schädigungsleistungeninsgesamtdie30-facheHöhedervereinbartenTagesentschädigung
nichtübersteigen.
6. Selbstbehalte
Der als entschädigungspflichtig errechnete Betrag wird je Versicherungsfall um den für 
diesePositionvereinbartenSelbstbehaltgekürzt.
7. Wartezeit
DerVersicherungsschutzbeginntfrühstensmitdemAblaufvon30TagenabAntragsstel-
lung(Wartezeit).FürVersicherungsfälle,dieinnerhalbderWartezeiteintreten,besteht
keinVersicherungsschutz.Diesgiltauch,wennsichdieAuswirkungaufeinenZeitraum
nachderWartezeiterstreckt.DieseRegelungentfällt,sofernVersicherungsschutzgegen
diejeweiligengedecktenMaßnahmennach§1übereinenanderenVertragbestanden
hat und der Versicherungsschutz ohne zeitliche Unterbrechung durch den vorliegenden 
Vertragfortgesetztwird.

§ 3 Ausschlüsse

1. Allgemein
NichtversichertsindohneRücksichtaufmitwirkendeUrsachenSchädendurchKriegs-
ereignisse jeder Art, Innere Unruhen, Überschwemmung, Rückstau, Erdbeben, Erdfall, 
Erdrutsch, Schneedruck, Lawinen, Vulkanausbruch, Grundwasser, Ableitung von Be-
triebsabwässern,nukleareStrahlung,radioaktiveSubstanzen,Kernenergie*).
2. Infizierte Vorräte und Waren
Der Versicherer haftet nicht für Schäden an Vorräten und Waren, die bereits im Zeit-
punkt der Übergabe an den Versicherungsnehmer oder der Einbringung in den versi-
chertenBetriebdurchKrankheitserregerinfiziertwaren;Nr.6bleibtunberührt.
3. Amtliche Fleischbeschau
Der Versicherer haftet nicht für Schäden an Schlachttieren, die nach der Schlachtung 
im Wege der amtlichen Fleischbeschau für untauglich oder nur unter Einschränkung 
tauglicherklärtwerden.DasgleichegiltfürEinfuhren,diederFleischbeschauunterliegen.
4. Abweichungen von Gesetzen oder Verordnungen
Der Versicherer haftet nicht, wenn der Versicherungsnehmer oder seine mit der Durch-
führung oder Einhaltung von Gesetzen oder den dazu erlassenen Verordnungen Beauf-
tragtenvondiesenschuldhaftabweichenunddadurchzuderbehördlichenMaßnah-
mebzw.EmpfehlungAnlassgegebenhaben.
5. Bekannte Beeinträchtigungen
Der Versicherer haftet nicht, wenn dem Versicherungsnehmer oder seinen zuständigen 
Beauftragten bei der Übergabe oder Einbringung von Vorräten und Waren in den versi-
cherten Betrieb deren Infektion, der Verdacht einer Infektion oder eine Einschränkung 
derTauglichkeit(einschließlichderTauglichkeitserklärungimRahmenderFleischbe-
schau)bekanntwaren.
6. Allgemeinverfügung und Rechtsverordnung
DerVersicherungsschutzistausgeschlossen,wenndieMaßnahmennach§1Nr.1im
WegeeinerbehördlichenMaßnahme,dienichtalsEinzelanordnung(Einzelverwal-
tungsakt)gegendenversichertenBetriebgerichtetist,einerAllgemeinverfügungoder
einerRechtsverordnungerfolgen.
7. Fehlende betriebsinterne Gefahr
DerVersicherungsschutzistausgeschlossen,wenndieMaßnahmennach§1Nr.1er-
folgen, obwohl innerhalb des versicherten Betriebes selbst keine meldepflichtige 
KrankheitoderKrankheitserregeraufgetretensind(fehlendebetriebsinterneGefahr).
HiervonausgenommensindTätigkeits-undBeschäftigungsverbotegemäß§1Nr.1d.
8. Epidemie und Pandemie
Der Versicherer haftet ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen nicht für Schäden, 
diealsFolgeeinerEpidemieoderPandemieverursachtwerden.Diesgiltauchinden
Fällen, in denen die auslösende Krankheit oder der auslösende Krankheitserreger zu 
denversichertenKrankheitenundErregernnach§1Nr.2zählt.
Eine Epidemie im Sinne dieses Ausschlusses liegt vor, sobald
a) derDeutscheBundestageineepidemischeLagevonnationalerTragweitegemäß 

§5IfSGfeststellt;fürVersicherungsfälle,dievorderFeststellungderepidemischen
LagevonnationalerTragweitegemäß§5IfSGdurchdenDeutschenBundestagein- 
getreten sind, endet die Haftung des Versicherers ab dem Zeitpunkt der Feststellung 
durchdendeutschenBundestag;

b) eineRegierungsstelleinnerhalbderBundesrepublikDeutschland(eineRegierung
der deutschen Bundesländer, der deutschen Regierungsbezirke, Landkreise oder 
kreisfreienStädte)eineepidemischeLagevonbesondererTragweitez.B.inForm
einesKatastrophenfallesfeststellt;fürVersicherungsfälle,dievorderFeststellung
derepidemischenLagevonbesondererTragweiteeingetretensind,endetdieHaftung
desVersicherersabdemZeitpunktderFeststellungfürdiebetroffeneBetriebsstätte.

Eine Pandemie im Sinne dieses Ausschlusses liegt vor, wenn sich die auf Menschen 
übertragbare ansteckende Erkrankung, Seuche oder Erreger nicht auf ein örtlich be-
grenztes Gebiet beschränkt, sondern sich über ganze Landstriche, Länder oder sogar 
weltweitausbreitet.
Die Pandemie muss für das Staatsgebiet der Bundesrepublik Deutschland durch die 
Weltgesundheitsorganisation(WHO)oderdurcheinevergleichbareOrganisationaus-
gerufenwerden.FürVersicherungsfälle,dievorderFeststellungderPandemieeingetreten
sind, endet die Haftung des Versicherers ab dem Zeitpunkt der Feststellung für die betrof-
feneBetriebsstätte.

§ 4 Versicherungsort

VersicherungsschutzbestehtnurinnerhalbdesVersicherungsortes.Versicherungsort
sind die im Versicherungsvertrag bezeichneten Betriebsstätten des versicherten Betriebes 
mitdenjeweilsvereinbartenVersicherungssummen.

§ 5 Versicherte Sachen

a) VersichertsinddieimVersicherungsvertragbezeichnetenVorräteundWaren,soweit
der Versicherungsnehmer Eigentümer ist oder diese unter Eigentumsvorbehalt erwor-
benhat.

b) WurdenVorräteundWaren(siehea))sicherungshalberaneinenDritten(Erwerber)
übereignet,soistdiesdemVersichererunverzüglichanzuzeigen.Beieinerschuldhaf-
ten Verletzung der Anzeigepflicht ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leis-
tung frei, wenn der Versicherungsfall später als einen Monat nach dem Zeitpunkt ein-
tritt, in dem die Anzeige dem Versicherer hätte zugehen müssen, es sei denn, diese 
RechtsfolgestehtaußerVerhältniszurSchweredesVerstoßes.

c) Außerdemist–soweitdiesvereinbartist–fremdesEigentumversichert,soweitessei-
ner Art nach zu den versicherten Vorräten und Waren gehört und dem Versicherungs-
nehmer zur Bearbeitung, Benutzung oder Verwahrung oder zum Verkauf in Obhut ge-
geben wurde und soweit nicht der Versicherungsnehmer nachweislich, insbesondere 
mit dem Eigentümer, vereinbart hat, dass die fremden Vorräte und Waren durch den 
Versicherungsnehmernichtversichertzuwerdenbrauchen.

d) DieVersicherunggiltfürRechnungdesEigentümersunddesVersicherungsnehmers.
FürVorräteundWarengemäßc)istfürdieHöhedesVersicherungswertes,soweit
nichtetwasanderesvereinbartist,nurdasInteressedesEigentümersmaßgebend.

§ 6 Versicherungswert von Vorräten und Waren

a) VersicherungswertvonVorrätenundWarenistderBetrag,deraufzuwendenist,um
SachengleicherArtundGütewiederzubeschaffenodersieneuherzustellen;maßge-
bendistderniedrigereBetrag.

b) DerVersicherungswertistbegrenztdurchdenerzielbarenVerkaufspreis,beinichtfer-
tiggestellten eigenen Erzeugnissen durch den erzielbaren Verkaufspreis der fertigen 
Erzeugnisse.DanachistderVersicherer,auchwenndieVersicherungssummehöher
ist als der Versicherungswert zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalls, nicht ver-
pflichtet,demVersicherungsnehmermehralsdenBetragdesSchadenszuersetzen.

§ 7  Entschädigungsberechnung für Vorräte und 
Waren

1. Entschädigungsberechnung
MaßgebendfürdieBerechnungdesErsatzwertesistderZeitpunktdesEintrittsdesVersi-
cherungsfalles.ErsatzwertfürSchädennach§2Nr.3cistderVersicherungswertabzüglich
der an einem noch nicht fertigen Erzeugnis ersparten Kosten sowie eines Restwertes oder 
Veräußerungserlöses.DieMehrwertsteuerwirdnichtersetzt,wennderVersicherungsneh-
mervorsteuerabzugsberechtigtist;dasgleichegilt,wennderVersicherungsnehmerMehr-
wertsteuer anlässlich der Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung tatsächlich nicht ge-
zahlthat.
2. Unterversicherung
Ist die Versicherungssumme niedriger als der Wert der Vorräte und Waren unmittelbar 
vorEintrittdesVersicherungsfalles(Unterversicherung),wirddieEntschädigungindem
Verhältnis von Versicherungssumme zum Versicherungswert nach folgender Berech-
nungsformel gekürzt: Entschädigung = Schadenbetrag multipliziert mit der Versiche-
rungssummedividiertdurchdenVersicherungswert.
3. Summenausgleich
a) SoweitdieVersicherungssummendereinzelnenPositionendiedazugehörendenVer-

sicherungswerteübersteigen,werdendieüberschießendenSummenanteileaufdieje-
nigenPositionenaufgeteilt,beidenenUnterversicherungbesteht.DieAufteilungfindet
nur zu Gunsten von Positionen statt, für die gleich hohe oder niedrigere Prämiensätze 
vereinbartsind.

b) FürdieAufteilungistdasVerhältnisderBeträgemaßgebend,umdiedieVersiche-
rungswerte der einzelnen Positionen die Versicherungssummen übersteigen, und zwar 
ohneRücksichtdarauf,welchePositionendurchdenVersicherungsfallbetroffensind.

c) DerSummenausgleichfindet–soweitnichtetwasanderesvereinbartist–nurinner-
halbdereinzelnenBetriebsstättenstatt.

d) VomSummenausgleichausgenommensindPositionenaufErstesRisiko

§ 8  Obliegenheiten des Versicherungsnehmers vor 
dem Versicherungsfall (Sicherheitsvorschriften)

1. Obliegenheiten zur Schadenverhütung
Der Versicherungsnehmer hat alle gesetzlichen, behördlichen oder in dem Versiche-
rungsvertragvereinbartenSicherheitsvorschriftenzubeachten.AbweichungenvonSi-
cherheitsvorschriften, denen die zuständige Behörde schriftlich zugestimmt hat, beein-
trächtigendieEntschädigungspflichtnicht.
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2. Rechtsfolgen der Verletzung
a) VerletztderVersicherungsnehmervorsätzlichodergrobfahrlässigeineSicherheits-

vorschriftnachNr.1,sokannderVersichererinnerhalbeinesMonats,nachdemervon
derVerletzungKenntniserlangthat,denVertragfristloskündigen.DasKündigungs-
recht des Versicherers ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer beweist, 
dasserdieSicherheitsvorschriftwedervorsätzlichnochgrobfahrlässigverletzthat.
VerletztderVersicherungsnehmereineSicherheitsvorschriftnachNr.1vorsätzlich,so
istderVersicherervonderVerpflichtungzurLeistungfrei.BeigrobfahrlässigerVerlet-
zung der Sicherheitsvorschriften ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in dem 
Verhältnis zu kürzen, das der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers 
entspricht.DasNichtvorliegeneinergrobenFahrlässigkeithatderVersicherungsneh-
merzubeweisen.AußerimFalleeinerarglistigenVerletzungderSicherheitsvorschrift
ist der Versicherer jedoch zur Leistung verpflichtet, soweit der Versicherungsnehmer 
nachweist, dass die Verletzung der Sicherheitsvorschrift weder für den Eintritt oder 
die Feststellung des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder den Umfang 
derLeistungspflichtdesVersicherersursächlichist.

b) IstmitderVerletzungderSicherheitsvorschrifteneineGefahrerhöhungverbunden,so
findenauchdieVorschriftenüberdieGefahrerhöhung(siehe§11)Anwendung.

§ 9  Beginn des Versicherungsschutzes, Fälligkeit 
und Folgen verspäteter Zahlung des Erst- oder 
Einmalbeitrages

1. Beginn des Versicherungsschutzes
DerVersicherungsschutzbeginntvorbehaltlichderRegelungeninNr.3und4zudemim
VersicherungsscheinangegebenenZeitpunkt.SoweiteineWartezeitvereinbartist,be-
ginntderVersicherungsschutznachAblaufdieserZeit.

2. Fälligkeit des ersten oder einmaligen Beitrages
Der erste oder einmalige Beitrag ist – unabhängig vom Bestehen eines Widerrufsrechts – 
unverzüglich nach dem Zeitpunkt des vereinbarten und im Versicherungsschein angege-
benenVersicherungsbeginnszuzahlen.LiegtdervereinbarteZeitpunktdesVersiche-
rungsbeginns vor Vertragsschluss, ist der erste oder einmalige Beitrag unverzüglich nach 
Vertragsschlusszuzahlen.ZahltderVersicherungsnehmernichtunverzüglichnachdem
in Satz 1 oder 2 bestimmten Zeitpunkt, beginnt der Versicherungsschutz erst, nachdem 
dieZahlungbewirktist.WeichtderVersicherungsscheinvomAntragdesVersicherungs-
nehmers oder getroffenen Vereinbarungen ab, ist der einmalige oder erste Beitrag frü-
hestenseinenMonatnachZugangdesVersicherungsscheinszuzahlen.BeiVereinbarung
derBeitragszahlunginRatengiltdieersteRatealsersterBeitrag.

3. Rücktrittsrecht des Versicherers bei Zahlungsverzug
WirdderersteodereinmaligeBeitragnichtzudemnachNr.2maßgebendenFälligkeits-
zeitpunkt gezahlt, so kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten, solange die Zah-
lungnichtbewirktist.DerRücktrittistausgeschlossen,wennderVersicherungsnehmer
dieNichtzahlungnichtzuvertretenhat.

4. Leistungsfreiheit des Versicherers
Wenn der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag nicht zu dem nach 
Nr.2maßgebendenFälligkeitszeitpunktzahlt,soistderVersichererfüreinenvorZah-
lung des Beitrages eingetretenen Versicherungsfall nicht zur Leistung verpflichtet, wenn 
erdenVersicherungsnehmerdurchgesonderteMitteilunginTextformoderdurcheinen
auffälligenHinweisimVersicherungsscheinaufdieseRechtsfolgederNichtzahlungdes
Beitragesaufmerksamgemachthat.DieLeistungsfreiheittrittjedochnichtein,wennder
VersicherungsnehmerdieNichtzahlungnichtzuvertretenhat.

§ 10  Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers 
bei Vertragsabschluss

1. Wahrheitsgemäße und vollständige Anzeigepflicht von Gefahrumständen
Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklärung dem Versicherer 
alleihmbekanntenGefahrumständeanzuzeigen,nachdenenderVersichererinText-
form gefragt hat und die für dessen Entschluss erheblich sind, den Vertrag mit dem ver-
einbartenInhaltzuschließen.DerVersicherungsnehmeristauchinsoweitzurAnzeige
verpflichtet, als nach seiner Vertragserklärung, aber vor Vertragsannahme, der Versiche-
rerinTextformFragenimSinnedesSatzes1stellt.

2. Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht
a) Vertragsänderung
  Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich verletzt und hätte 

der Versicherer bei Kenntnis der nicht angezeigten Gefahrumstände den Vertrag auch 
zu anderen Bedingungen geschlossen, so werden die anderen Bedingungen auf Ver-
langendesVersicherersrückwirkendVertragsbestandteil.BeieinervomVersiche-
rungsnehmer unverschuldeten Pflichtverletzung werden die anderen Bedingungen ab 
derlaufendenVersicherungsperiodeVertragsbestandteil.ErhöhtsichdurcheineVer-
tragsänderungderBeitragummehrals10%oderschließtderVersichererdieGefahr-
absicherung für den nicht angezeigten Umstand aus, so kann der Versicherungsneh-
mer den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers 
ohneEinhaltungeinerFristkündigen.IndieserMitteilungderVertragsänderunghat
derVersichererdenVersicherungsnehmeraufdessenKündigungsrechthinzuweisen.

b) Rücktritt und Leistungsfreiheit
 VerletztderVersicherungsnehmerseineAnzeigepflichtnachNr.1,kannderVersiche-

rer vom Vertrag zurücktreten, es sei denn, der Versicherungsnehmer hat die Anzeige-
pflichtwedervorsätzlichnochgrobfahrlässigverletzt.BeigroberFahrlässigkeitdes
Versicherungsnehmers ist das Rücktrittsrecht des Versicherers ausgeschlossen, wenn 
der Versicherungsnehmer nachweist, dass der Versicherer den Vertrag bei Kenntnis 
der nicht angezeigten Umstände zu gleichen oder anderen Bedingungen abgeschlos-
senhätte.TrittderVersicherernachEintrittdesVersicherungsfalleszurück,soister
nicht zur Leistung verpflichtet, es sei denn, der Versicherungsnehmer weist nach, dass 
die Verletzung der Anzeigepflicht sich auf einen Umstand bezieht, der weder für den 
Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder 
denUmfangderLeistungspflichtdesVersicherersursächlichist.HatderVersiche-
rungsnehmer die Anzeigepflicht arglistig verletzt, ist der Versicherer nicht zur Leistung 
verpflichtet.

c) Kündigung
 VerletztderVersicherungsnehmerseineAnzeigepflichtnachNr.1leichtfahrlässig

oder schuldlos, kann der Versicherer den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von ei-
nem Monat kündigen, es sei denn, der Versicherer hätte den Vertrag bei Kenntnis der 
nichtangezeigtenUmständenzugleichenoderanderenBedingungenabgeschlossen.

d) Ausschluss von Rechten des Versicherers
 DieRechtedesVersichererszurVertragsänderung(a),zumRücktritt(b)undzurKün-

digung(c)sindjeweilsausgeschlossen,wennderVersichererdennichtangezeigten
GefahrenumstandoderdieunrichtigeAnzeigekannte.

e) Anfechtung
 DasRechtdesVersicherers,denVertragwegenarglistigerTäuschunganzufechten,

bleibtunberührt.

3. Frist für die Ausübung der Rechte des Versicherers
DieRechtezurVertragsänderung(2a),zumRücktritt(2b)oderzurKündigung(2c)muss
der Versicherer innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen und dabei die Um-
ständeangeben,aufdieerseineErklärungstützt;zurBegründungkannernachträglich
weitereUmständeinnerhalbeinesMonatsnachderenKenntniserlangungangeben.Die
Monatsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherer von der Verletzung der 
Anzeigepflicht und der Umstände Kenntnis erlangt, die das von ihm jeweils geltend ge-
machteRechtbegründen.

4. Rechtsfolgenhinweis
DieRechtezurVertragsänderung(2a),zumRücktritt(2b)undzurKündigung(2c)ste-
hen dem Versicherer nur zu, wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mittei-
lunginTextformaufdieFolgenderVerletzungderAnzeigepflichthingewiesenhat.

5. Vertreter des Versicherungsnehmers
Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers geschlossen, so sind bei 
derAnwendungvonNr.1und2sowohldieKenntnisunddieArglistdesVertretersals
auchdieKenntnisunddieArglistdesVersicherungsnehmerszuberücksichtigen.DerVer-
sicherungsnehmer kann sich darauf, dass die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich oder grob 
fahrlässig verletzt worden ist, nur berufen, wenn weder dem Vertreter noch dem Versi-
cherungsnehmerVorsatzodergrobeFahrlässigkeitzurLastfällt.

6. Erlöschen der Rechte des Versicherers
DieRechtedesVersichererszurVertragsänderung(2a),zumRücktritt(2b)undzurKün-
digung(2c)erlöschenmitAblaufvonfünfJahrennachVertragsschluss;diesgiltnichtfür
Versicherungsfälle,dievorAblaufdieserFristeingetretensind.DieFristbeläuftsichauf
zehnJahre,wennderVersicherungsnehmeroderseinVertreterdieAnzeigepflichtvor-
sätzlichoderarglistigverletzthat.

§ 11 Gefahrerhöhung

1. Begriff der Gefahrerhöhung
Eine Gefahrerhöhung liegt vor, wenn nach Abgabe der Vertragserklärung des Versiche-
rungsnehmers die tatsächlich vorhandenen Umstände so verändert werden, dass der 
EintrittdesVersicherungsfallesodereineVergrößerungdesSchadensoderdieunge-
rechtfertigteInanspruchnahmedesVersichererswahrscheinlicherwird.EineGefahrerhö-
hung liegt nicht vor, wenn sich die Gefahr nur unerheblich erhöht hat oder nach den Um-
ständenalsmitversichertgeltensoll.

2. Pflichten des Versicherungsnehmers
a) NachAbgabeseinerVertragserklärungdarfderVersicherungsnehmerohnevorherige

Zustimmung des Versicherers keine Gefahrerhöhung vornehmen oder deren Vornah-
medurcheinenDrittengestatten.

b) ErkenntderVersicherungsnehmernachträglich,dasserohnevorherigeZustimmung
des Versicherers eine Gefahrerhöhung vorgenommen oder gestattet hat, so muss er 
diesedemVersichererunverzüglichanzeigen.

c) EineGefahrerhöhung,dienachAbgabeseinerVertragserklärungunabhängigvonsei-
nem Willen eintritt, muss der Versicherungsnehmer dem Versicherer unverzüglich an-
zeigen,nachdemervonihrKenntniserlangthat.

3. Beispiele für Gefahrerhöhung
Eine Gefahrerhöhung kann insbesondere vorliegen, wenn
a) sicheinUmstandändert,nachdemimAntraggefragtwordenist;
b) Betriebe,gleichwelcherArtoderwelchenUmfangs,verändertoderneuaufgenom-

menwerden.

4. Kündigung oder Vertragsänderung durch den Versicherer
a) Kündigungsrecht
 VerletztderVersicherungsnehmerseineVerpflichtungnachNr.2a),kannderVersi-

cherer den Vertrag fristlos kündigen, wenn der Versicherungsnehmer seine Verpflich-
tungvorsätzlichodergrobfahrlässigverletzthat.DasNichtvorliegenvonVorsatzoder
groberFahrlässigkeithatderVersicherungsnehmerzubeweisen.BeruhtdieVerlet-
zung auf einfacher Fahrlässigkeit, kann der Versicherer unter Einhaltung einer Frist 
voneinemMonatkündigen.WirddemVersicherereineGefahrerhöhungindenFällen
nachNr.2b)undc)bekannt,kannerdenVertragunterEinhaltungeinerFristvonei-
nemMonatkündigen.

b) Vertragsänderung
  Statt der Kündigung kann der Versicherer ab dem Zeitpunkt der Gefahrerhöhung ei-

nen seinen Geschäftsgrundsätzen entsprechenden erhöhten Beitrag verlangen oder 
dieAbsicherungdererhöhtenGefahrausschließen.ErhöhtsichderBeitragalsFolge
derGefahrerhöhungummehrals10%oderschließtderVersichererdieAbsicherung
der erhöhten Gefahr aus, so kann der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb ei-
nes Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers ohne Einhaltung einer Frist 
kündigen.InderMitteilunghatderVersichererdenVersicherungsnehmeraufdieses
Kündigungsrechthinzuweisen.

5. Erlöschen der Rechte des Versicherers
DieRechtedesVersichererszurKündigungoderVertragsänderungnachNr.4erlöschen,
wenn diese nicht innerhalb eines Monats ab Kenntnis des Versicherers von der Gefahrer-
höhung ausgeübt werden oder wenn der Zustand wiederhergestellt ist, der vor der Ge-
fahrerhöhungbestandenhat.
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6. Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhöhung
a) TrittnacheinerGefahrerhöhungderVersicherungsfallein,soistderVersicherernicht

zurLeistungverpflichtet,wennderVersicherungsnehmerseinePflichtennachNr.2a)
vorsätzlichverletzthat.VerletztderVersicherungsnehmerdiesePflichtengrobfahr-
lässig, so ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, 
dasderSchweredesVerschuldensdesVersicherungsnehmersentspricht.DasNicht-
vorliegeneinergrobenFahrlässigkeithatderVersicherungsnehmerzubeweisen.

b) NacheinerGefahrerhöhungnachNr.2b)undc)istderVersichererfüreinenVersiche-
rungsfall, der später als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem die Anzeige 
dem Versicherer hätte zugegangen sein müssen, leistungsfrei, wenn der Versiche-
rungsnehmerseineAnzeigepflichtvorsätzlichverletzthat.HatderVersicherungsneh-
merseinePflichtgrobfahrlässigverletzt,sogeltenNr.6a)Satz2und3entsprechend.
Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt bestehen, wenn ihm die Gefahrerhöhung 
zu dem Zeitpunkt, zu dem ihm die Anzeige hätte zugegangen sein müssen, bekannt 
war.

c) DieLeistungspflichtdesVersicherersbleibtbestehen,
 aa)soweitderVersicherungsnehmernachweist,dassdieGefahrerhöhungnichtur-

sächlich für den Eintritt des Versicherungsfalles oder den Umfang der Leistungs-
pflicht war oder

 bb)wennzurZeitdesEintrittesdesVersicherungsfallesdieFristfürdieKündigungdes
Versicherers abgelaufen und eine Kündigung nicht erfolgt war oder

 cc)wennderVersichererstattderKündigungabdemZeitpunktderGefahrerhöhung
einenseinenGeschäftsgrundsätzenentsprechendenerhöhtenBeitragverlangt.

7. Gefahrenkompensation
GefahrerhöhendeUmständewerdendurchMaßnahmendesVersicherungsnehmersoder
durch sonstige gefahrmindernde Umstände ausgeglichen, insbesondere soweit diese mit 
demVersicherervereinbartwurden.

§ 12  Obliegenheiten des Versicherungsnehmers im 
Versicherungsfall

1. Obliegenheiten
Der Versicherungsnehmer hat bei Eintritt eines Versicherungsfalles
a) denVersichererunverzüglichzuinformieren.Diesgiltauchdann,wennderVersiche-

rungsnehmerkeineEntschädigungsansprüchegeltendmachenwill;
b) denSchadennachMöglichkeitabzuwendenoderzumindernund–soweitmöglich–

die Weisungen des Versicherers zur Schadenminderung/-abwendung einzuholen und 
zubefolgen;

c) denVersichererunverzüglichüberWeisungenderBehördezuinformierensowiedas
weitereVorgehengegenüberdiesenWeisungenmitdemVersichererabzustimmen;

d) demVersicherer–soweitmöglich–jedeUntersuchungüberUrsacheundHöhedes
Schadens und über den Umfang der Entschädigungspflicht zu gestatten sowie jede 
Auskunftdazu–aufVerlangeninTextform–zuerteilenunddieangefordertenBelege
beizubringen;

e) demVersicherer–soweitzumutbar–AuskünftezumöglichenAnsprüchengegenüber
schadenverursachendenDrittenzuerteilen.

2. Rechtsfolgen
a) VerletztderVersicherungsnehmereineObliegenheitnachNr.1vorsätzlich,soistder

VersicherervonderVerpflichtungzurLeistungfrei.BeigrobfahrlässigerVerletzung
der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in dem Verhältnis zu 
kürzen,dasderSchweredesVerschuldensdesVersicherungsnehmersentspricht.Das
NichtvorliegeneinergrobenFahrlässigkeithatderVersicherungsnehmerzubeweisen.
AußerimFalleeinerarglistigenObliegenheitsverletzungistderVersichererjedochzur
Leistung verpflichtet, soweit der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Verletzung 
der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles 
noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers ur-
sächlichist.

b) VerletztderVersicherungsnehmereinenachEintrittdesVersicherungsfallesbestehen-
de Auskunfts oder Aufklärungsobliegenheit so ist der Versicherer nur dann vollständig 
oder teilweise leistungsfrei,wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mit-
teilunginTextformaufdieseRechtsfolgehingewiesenhat.

3. Erlöse aus Vorräten und Waren
WerdenvomSchadenbetroffeneVorräteundWarenveräußert(z.B.andieFreibank),so
hatderVersicherungsnehmerdemVersichererdenerzieltenErlösnachzuweisen.Sofern
erdenNachweisnichterbringt,dasskeinoderkeinangemessenerErlöszuerzielenwar,
ist der nach der Marktlage erzielbare Erlös bei der Bemessung des Ersatzwertes nach § 6 
zuberücksichtigen.

§ 13  Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung des 
Folgebeitrages, Verzugsschaden und Verzugs-
zinsen

1. Fälligkeit
DieFolgebeiträgesindamMonatserstendesvereinbartenBeitragszeitraumsfällig.Die
Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie zu dem im Versicherungsschein oder in der Bei-
tragsrechnungangegebenenZeitpunkterfolgt.

2. Schadenersatz bei Verzug
Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung eines Folgebeitrages in Verzug, ist der Versi-
chererberechtigt,ErsatzdesihmdurchdenVerzugentstandenenSchadenszuverlangen.

3. Leistungsfreiheit und Kündigungsrecht nach Mahnung
a) DerVersichererkanndenVersicherungsnehmerbeinichtrechtzeitigerZahlungeines

FolgebeitragesaufdessenKosteninTextformzurZahlungauffordernundeineZah-
lungsfrist von mindestens zwei Wochen ab Zugang der Zahlungsaufforderung bestim-
men(Mahnung).DieMahnungistnurwirksam,wennderVersichererjeVertragdie
rückständigenBeiträge,ZinsenundKostenimEinzelnenbeziffertundaußerdemauf
die Rechtsfolgen – Leistungsfreiheit und Kündigungsrecht – aufgrund der nicht frist-
gerechtenZahlunghinweist.

b) TrittnachAblaufderinderMahnunggesetztenZahlungsfristeinVersicherungsfallein
und ist der Versicherungsnehmer bei Eintritt des Versicherungsfalles mit der Zahlung 
des Beitrages oder der Zinsen oder Kosten in Verzug, so ist der Versicherer von der 
VerpflichtungzurLeistungfrei.

c) DerVersichererkannnachAblaufderinderMahnunggesetztenZahlungsfristdenVer-
trag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist mit sofortiger Wirkung kündigen, sofern 
derVersicherungsnehmermitderZahlungdergeschuldetenBeträgeinVerzugist.Die
Kündigung kann mit der Bestimmung der Zahlungsfrist so verbunden werden, dass 
sie mit Fristablauf wirksam wird, wenn der Versicherungsnehmer zu diesem Zeitpunkt 
mitderZahlunginVerzugist.HieraufistderVersicherungsnehmerbeiderKündigung
ausdrücklichhinzuweisen.

4. Zahlung des Beitrages nach Kündigung
Die Kündigung wird unwirksam, wenn der Versicherungsnehmer innerhalb eines Monats 
nach der Kündigung oder, wenn sie mit der Fristbestimmung verbunden worden ist, in-
nerhalbeinesMonatsnachFristablaufdieZahlungleistet.DieRegelungüberdieLeis-
tungsfreiheitdesVersicherers(Nr.3b)bleibtunberührt.

§ 14 SEPA-Lastschriftverfahren

1. Pflichten des Versicherungsnehmers
Ist zur Einziehung der Beiträge das SEPA-Lastschriftverfahren vereinbart worden, hat der 
Versicherungsnehmer zum Zeitpunkt der Fälligkeit der Beiträge für eine ausreichende 
DeckungdesKontoszusorgen.

2. Änderung des Zahlungsweges
Hat es der Versicherungsnehmer zu vertreten, dass ein oder mehrere Beiträge, trotz wie-
derholtem Einziehungsversuch, nicht eingezogen werden können, ist der Versicherer be-
rechtigt,dasSEPA-LastschriftmandatinTextformzukündigen.DerVersichererhatinder
Kündigung darauf hinzuweisen, dass der Versicherungsnehmer verpflichtet ist, den aus-
stehendenBeitragundzukünftigeBeiträgeselbstzuübermitteln.DurchdieBankener-
hobene Bearbeitungsgebühren für fehlgeschlagene SEPA-Lastschrift können dem Versi-
cherungsnehmerinRechnunggestelltwerden.

§ 15 Ratenzahlung

Ist Ratenzahlung vereinbart, so gelten die ausstehenden Raten bis zu den vereinbarten 
Zahlungsterminenalsgestundet.DiegestundetenRatendeslaufendenVersicherungs-
jahres werden sofort fällig, wenn der Versicherungsnehmer mit einer Rate ganz oder teil-
weiseinVerzuggerätodersoweiteineEntschädigungfälligwird.FernerkannderVersi-
chererbeiVerzugfürdieZukunftjährlicheBeitragszahlungverlangen.

§ 16 Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung

1. Allgemeiner Grundsatz
a) ImFallederBeendigungdesVersicherungsverhältnissesvorAblaufderVersicherungs-

periodestehtdemVersichererfürdieseVersicherungsperiodenurderjenigeTeildes
Beitrages zu, der dem Zeitraum entspricht, in dem der Versicherungsschutz bestan-
denhat.

b) FälltdasversicherteInteressenachdemBeginnderVersicherungweg,stehtdemVer-
sicherer der Beitrag zu, den er hätte beanspruchen können, wenn die Versicherung 
nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt worden wäre, zu dem der Versicherer vom Weg-
falldesInteressesKenntniserlangthat.

2.  Beitrag oder Geschäftsgebühr bei Widerruf, Rücktritt, Anfechtung und fehlendem 
versicherten Interesse

a) ÜbtderVersicherungsnehmerseinRechtaus,seineVertragserklärunginnerhalbvon
zwei Wochen zu widerrufen, hat der Versicherer nur den auf die Zeit nach Zugang des 
WiderrufsentfallendenTeildesBeitrageszuerstatten.Voraussetzungist,dassder
Versicherer in der Belehrung über das Widerrufsrecht, über die Rechtsfolgen des Wi-
derrufs und den zu zahlenden Betrag hingewiesen und der Versicherungsnehmer zu-
gestimmthat,dassderVersicherungsschutzvorEndederWiderrufsfristbeginnt.Ist
die Belehrung nach Satz 2 unterblieben, hat der Versicherer zusätzlich den für das ers-
teVersicherungsjahrgezahltenBeitragzuerstatten;diesgiltnicht,wennderVersiche-
rungsnehmerLeistungenausdemVersicherungsvertraginAnspruchgenommenhat.

b) WirddasVersicherungsverhältnisdurchRücktrittdesVersicherersbeendet,weilder
Versicherungsnehmer Gefahrumstände, nach denen der Versicherer vor Vertragsan-
nahmeinTextformgefragthat,nichtangezeigthat,sostehtdemVersichererderBei-
tragbiszumWirksamwerdenderRücktrittserklärungzu.WirddasVersicherungsver-
hältnis durch Rücktritt des Versicherers beendet, weil der einmalige oder erste Beitrag 
nicht rechtzeitig gezahlt worden ist, so steht dem Versicherer eine angemessene Ge-
schäftsgebührzu.

c) WirddasVersicherungsverhältnisdurchAnfechtungdesVersichererswegenarglistiger
Täuschungbeendet,sostehtdemVersichererderBeitragbiszumWirksamwerden
derAnfechtungserklärungzu.

d) DerVersicherungsnehmeristnichtzurZahlungdesBeitragesverpflichtet,wenndas
versicherte Interesse bei Beginn der Versicherung nicht besteht, oder wenn das Inter-
esse bei einer Versicherung, die für ein künftiges Unternehmen oder für ein anderes 
künftigesInteressegenommenist,nichtentsteht.DerVersichererkannjedocheine
angemesseneGeschäftsgebührverlangen.HatderVersicherungsnehmereinnichtbe-
stehendes Interesse in der Absicht versichert, sich dadurch einen rechtswidrigen Ver-
mögensvorteilzuverschaffen,istderVertragnichtig.DemVersichererstehtindiesem
FallderBeitragbiszudemZeitpunktzu,zudemervondendieNichtigkeitbegrün-
dendenUmständenKenntniserlangt.
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§ 17 Dauer und Ende des Vertrages

1. Dauer
DerVertragistfürdenimVersicherungsscheinangegebenenZeitraumabgeschlossen.

2. Stillschweigende Verlängerung
BeieinerVertragsdauervonmindestenseinemJahrverlängertsichderVertragumje-
weilseinJahr,wennnichtdemVertragspartnerspätestensdreiMonatevordemAblauf
desjeweiligenVersicherungsjahreseineKündigungzugegangenist.

3. Vertragsdauer von weniger als einem Jahr
BeieinerVertragsdauervonwenigeralseinemJahrendetderVertrag,ohnedasseseiner
Kündigungbedarf,zumvorgesehenenZeitpunkt.

4. Vertragsdauer bei langfristigen Verträgen
DerVertragkannzumAblaufdervereinbartenLaufzeitoderjedesdarauffolgendenJah-
resgekündigtwerden.BeieinerVertragslaufzeitvonmehralsdreiJahrenkannderVer-
tragzumAblaufdesdrittenoderjedesdarauffolgendenJahresunterEinhaltungeiner
FristvondreiMonatenvomVersicherungsnehmergekündigtwerden.DieKündigung
muss dem Versicherer spätestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versiche-
rungsjahreszugehen.

5. Wegfall des versicherten Interesses
Der Vertrag endet zu dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherer davon Kenntnis erhält, dass 
dasversicherteInteressenachdemBeginnderVersicherungweggefallenist.

§ 18 Kündigungsrecht nach einem Versicherungsfall

1. Kündigungsrecht
NachdemEintritteinesVersicherungsfalleskannderVersichereroderderVersicherungs-
nehmer den Versicherungsvertrag kündigen, es sei denn, die Höhe des Schadens liegt 
unterhalbeinesvereinbartenSelbstbehaltes.DieKündigungistinTextformzuerklären.
Sie muss dem Vertragspartner spätestens einen Monat nach Auszahlung oder Ablehnung 
derEntschädigungzugegangensein.

2. Kündigung durch Versicherungsnehmer
Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung sofort nach ihrem Zugang beim 
Versichererwirksam.DerVersicherungsnehmerkannjedochbestimmen,dassdieKündi-
gung zu einem späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ende des laufenden Versiche-
rungsjahres,wirksamwird.

3. Kündigung durch Versicherer
Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem Zugang beim Versiche-
rungsnehmerwirksam.

§ 19 Zahlung und Verzinsung der Entschädigung

1. Fristen bei Anspruch
Steht der Anspruch des Versicherungsnehmers dem Grunde und der Höhe nach fest, hat 
dieEntschädigungszahlunginnerhalbvonzweiWochenzuerfolgen.DerVersicherungs-
nehmer kann einen Monat nach Meldung des Schadens den Betrag als Abschlagszahlung
beanspruchen,dernachLagederSachemindestenszuzahlenist.

2. Verzinsung
Für die Verzinsung gilt:
a) DieEntschädigungist–soweitsienichtinnerhalbeinesMonatsnachMeldungdes

Schadensgeleistetwird–seitAnzeigedesSchadenszuverzinsen.
b) DieZinsenwerdenzusammenmitderEntschädigungfällig.
c) DerZinssatzliegt1%unterdemBasiszinssatzimSinnevon§247BGBundbeträgt

mindestens4%undhöchstens6%proJahr,soweitnichtausrechtlichenGründen
einhöhererZinszuzahlenist.

3. Hemmung
DerLaufderFristen(sieheNr.1undNr.2a)istgehemmt,solangeinfolgeVerschuldens
des Versicherungsnehmers die Entschädigung nicht ermittelt oder nicht gezahlt werden 
kann.

4. Aufschiebung der Zahlung
Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, solange
a) ZweifelanderEmpfangsberechtigungdesVersicherungsnehmersbestehen;
b) einbehördlichesoderstrafgerichtlichesVerfahrengegendenVersicherungsnehmer

oder seinen Repräsentanten aus Anlass dieses Versicherungsfalles noch nicht abge-
schlossen ist, dass aus Gründen eingeleitet worden ist, die auch für den Entschädi-
gungsanspruchrechtserheblichsind.

§ 20  Wegfall der Entschädigungspflicht aus beson-
deren Gründen

1. Öffentlich-rechtliches Entschädigungsrecht
a) EinAnspruchaufEntschädigungbestehtinsoweitnicht,alsSchadensersatzaufGrund

öffentlich-rechtlichenEntschädigungsrechtsbeanspruchtwerdenkann(z.B.nach
den Bestimmungen des Infektionsschutzgesetzes, den Vorschriften über Amtshaftung 
oderAufopferungoderEU-Vorschriften).DerVersicherungsnehmeristverpflichtet,un-
verzüglichentsprechendeAnträgezustellen.DerVersicherungsnehmerkannjedoch
verlangen, dass ihm der Versicherer insoweit ein zinsloses Darlehen bis zur Höhe einer 
nach§§2und7berechnetenVersicherungsleistungzurVerfügungstellt.

b) DerVersichereristberechtigt,soweitzulässig,dieAbtretungderina)genanntenEnt-
schädigungsansprüchebiszurHöhedesgewährtenDarlehenszufordern.

c) Dieina)genannteEntschädigungstehtbiszurHöhedesgewährtenDarlehensdem
VersichererzuundistsofortnachErhaltanihnabzuführen,zuzüglichderaufdieina)
genannteEntschädigunggezahltenZinsen.InHöhederandenVersichererabgeführ-
tenEntschädigunggiltdieDarlehensschulddesVersicherungsnehmersalsgetilgt.

d) Wennundsoweitdieina)genannteEntschädigungrechtskräftigaberkanntwird,wird
das Darlehen unbeschadet etwaiger Rechte des Versicherungsnehmers auf die Versi-
cherungsleistungzurRückzahlungfällig.

2. Arglistige Täuschung
Versucht der Versicherungsnehmer oder sein Repräsentant den Versicherer arglistig über 
Tatsachenzutäuschen,diefürdenGrundoderdieHöhederEntschädigungvonBedeu-
tungsind,soistderVersicherervonderEntschädigungspflichtfrei.IstdieTäuschung
durch rechtskräftiges Strafurteil wegen Betruges oder Betrugsversuches festgestellt, so 
geltendieVoraussetzungendesSatzes1alsbewiesen.

3. Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit
Führt der Versicherungsnehmer den Schaden vorsätzlich herbei, so ist der Versicherer 
vonderEntschädigungspflichtfrei.IstdieHerbeiführungdesSchadens(sieheSatz1)
durch rechtskräftiges Strafurteil wegen Vorsatzes festgestellt, so gilt die vorsätzliche Her-
beiführungdesSchadensalserwiesen.FührtderVersicherungsnehmerdenSchadengrob
fahrlässig herbei, so ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere 
desVerschuldensdesVersicherungsnehmersentsprechendenVerhältniszukürzen.

§ 21  Mehrere Versicherer, Überversicherung für 
Vorräte und Waren

1. Anzeigepflicht
Wer bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe Gefahr versichert, ist ver-
pflichtet,demVersichererdieandereVersicherungunverzüglichmitzuteilen.InderMit-
teilungsindderandereVersichererunddieVersicherungssummeanzugeben.

2. Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht
a) VerletztderVersicherungsnehmervorsätzlichodergrobfahrlässigdieAnzeigepflicht,

so kann der Versicherer innerhalb eines Monats, nachdem er von der Verletzung 
Kenntniserlangthat,denVertragfristloskündigen.DasKündigungsrechtdesVersi-
cherers ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass er die An-
zeigepflichtwedervorsätzlichnochgrobfahrlässigverletzthat.

b) VerletztderVersicherungsnehmerdieAnzeigepflichtvorsätzlich,soistderVersicherer
vonderVerpflichtungzurLeistungfrei.BeigrobfahrlässigerVerletzungderAnzeige-
pflicht ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, das 
derSchweredesVerschuldensdesVersicherungsnehmersentspricht.DasNichtvorlie-
geneinergrobenFahrlässigkeithatderVersicherungsnehmerzubeweisen.Leistungs-
freiheit tritt nicht ein, wenn der Versicherer vor Eintritt des Versicherungsfalles Kennt-
nisvonderanderenVersicherungerlangthat.AußerimFalleeinerarglistigen
Verletzung der Anzeigepflicht ist der Versicherer jedoch zur Leistung verpflichtet, so-
weit der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Verletzung der Anzeigepflicht we-
der für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch für die Feststel-
lungoderdenUmfangderLeistungspflichtdesVersicherersursächlichist.

3. Haftung und Entschädigung bei Mehrfachversicherung
a) IstbeimehrerenVersichererneinInteressegegendieselbeGefahrversichertund

übersteigen die Versicherungssummen zusammen den Versicherungswert oder über-
steigt aus anderen Gründen die Summe der Entschädigungen, die von jedem Versi-
cherer ohne Bestehen der anderen Versicherung zu zahlen wären, den Gesamtscha-
den,liegteineMehrfachversicherungvor.

b) DieVersicherersindinderWeisealsGesamtschuldnerverpflichtet,dassjederfürden
Betragaufzukommenhat,dessenZahlungihmnachseinemVertrageobliegt;derVer-
sicherungsnehmer kann aber im Ganzen nicht mehr als den Betrag des ihm entstan-
denenSchadensverlangen.Satz1giltentsprechend,wenndieVerträgebeidemsel-
benVersichererbestehen.ErlangtderVersicherungsnehmeroderderVersicherteaus
anderenVersicherungsverträgenEntschädigungfürdenselbenSchaden,soermäßigt
sich der Anspruch aus dem vorliegenden Vertrag in der Weise, dass die Entschädigung 
aus allen Verträgen insgesamt nicht höher ist, als wenn der Gesamtbetrag der Versi-
cherungssummen, aus denen die Beiträge errechnet wurden, nur in diesem Vertrag in 
Deckunggegebenwordenwäre.BeiVereinbarungvonEntschädigungsgrenzenermä-
ßigtsichderAnspruchinderWeise,dassausallenVerträgeninsgesamtkeinehöhere
Entschädigung zu leisten ist, als wenn der Gesamtbetrag der Versicherungssummen 
indiesemVertraginDeckunggegebenwordenwäre.

c) HatderVersicherungsnehmereineMehrfachversicherunginderAbsichtgeschlossen,
sich dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist jeder in dieser 
AbsichtgeschlosseneVertragnichtig.DemVersichererstehtderBeitragbiszudem
Zeitpunktzu,zudemervondendieNichtigkeitbegründendenUmständenKenntnis
erlangt.

4. Beseitigung der Mehrfachversicherung
a) HatderVersicherungsnehmerdenVertrag,durchdendieMehrfachversicherungent-

standen ist, ohne Kenntnis von dem Entstehen der Mehrfachversicherung geschlos-
sen, kann er verlangen, dass der später geschlossene Vertrag aufgehoben oder die 
VersicherungssummeunterverhältnismäßigerMinderungdesBeitragesaufdenTeil-
betragherabgesetztwird,derdurchdiefrühereVersicherungnichtgedecktist.Die
Aufhebung des Vertrages oder die Herabsetzung der Versicherungssumme und Anpas-
sung des Beitrages werden zu dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die Erklärung dem Ver-
sichererzugeht.

b) DieRegelungennacha)sindauchanzuwenden,wenndieMehrfachversicherungda-
durch entstanden ist, dass nach Abschluss der mehreren Versicherungsverträge der 
Versicherungswertgesunkenist.SindindiesemFalldiemehrerenVersicherungsver-
träge gleichzeitig oder im Einvernehmen der Versicherer geschlossen worden, kann 
derVersicherungsnehmernurdieverhältnismäßigeHerabsetzungderVersicherungs-
summenundderBeiträgeverlangen.
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5. Überversicherung für Vorräte und Waren
a) ÜbersteigtdieVersicherungssummedenWertderversichertenSacheerheblich,so

kann sowohl der Versicherer als auch der Versicherungsnehmer verlangen, dass zur 
Beseitigung der Überversicherung die Versicherungssumme mit sofortiger Wirkung 
herabgesetztwird.VondiesemZeitpunktanistfürdieHöhedesBeitragesderBetrag
maßgebend,denderVersichererberechnethabenwürde,wennderVertragvonvorn-
hereinmitdemneuenInhaltgeschlossenwordenwäre.

b) HatderVersicherungsnehmereineÜberversicherunginderAbsichtgeschlossen,sich
dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist jeder in dieser Ab-
sichtgeschlosseneVertragnichtig.EtwaigeSchadensersatzansprüchedesVersiche-
rersbleibenunberührt.

§ 22 Sachverständigenverfahren

1. Recht auf Feststellung des Schadens durch Sachverständige
Der Versicherungsnehmer kann nach Eintritt des Versicherungsfalles verlangen, dass die 
HöhedesSchadensdurchSachverständigefestgestelltwird.EinsolchesSachverständi-
genverfahrenkönnenVersichererundVersicherungsnehmerauchvereinbaren.

2. Weitere Feststellungen nach Vereinbarung
Das Sachverständigenverfahren kann durch Vereinbarung auf weitere Feststellungen 
zumVersicherungsfallausgedehntwerden.

3. Verfahren vor Feststellung
Für das Sachverständigenverfahren gilt:
a) JedeParteibenenntinTextformeinenSachverständigenundkanndanndieandere

unterAngabedesvonihrbenanntenSachverständigeninTextformauffordern,den
zweitenSachverständigenzubenennen.WirdderzweiteSachverständigenichtinner-
halb zwei Wochen nach Empfang der Aufforderung benannt, so kann ihn die auffor-
derndeParteidurchdasfürdenSchadenortzuständigeAmtsgerichternennenlassen.
InderAufforderungistaufdieseFolgehinzuweisen.

b) BeideSachverständigebenenneninTextformvorAufnahmeihrerFeststellungenei-
nendrittenSachverständigenalsObmann.Einigensiesichnicht,sowirdderObmann
aufAntrageinerParteidurchdasfürdenSchadenortzuständigeAmtsgerichternannt.

c) DerVersichererdarfalsSachverständigenkeinePersonbenennen,dieMitbewerber
desVersicherungsnehmersistodermitihmindauernderGeschäftsverbindungsteht;
ferner keine Person, die bei Mitbewerbern oder Geschäftspartnern angestellt ist oder 
mitihnenineinemähnlichenVerhältnissteht.

d) DiesgiltentsprechendfürdieBenennungeinesObmannesdurchdieSachverständigen.

4. Feststellung
Die Feststellungen der Sachverständigen müssen enthalten:
a) einVerzeichnisdervomSchadenbetroffenenversichertenVorräteundWarensowie

deren Versicherungswerte zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles und die jeweils in 
FragekommendenErsatzwerte;

b) denversichertenErtragsausfall;
c) dieentstandenenversichertenKosten.

5. Verfahren nach Feststellung
DieSachverständigenübermittelnbeidenParteiengleichzeitigihreFeststellungen.Wei-
chen die Feststellungen voneinander ab, so übergibt der Versicherer sie unverzüglich 
demObmann.DieserentscheidetüberdiestreitiggebliebenenPunkteinnerhalbder
durch die Feststellungen der Sachverständigen gezogenen Grenzen und übermittelt sei-
neEntscheidungbeidenParteiengleichzeitig.Sofernnichtetwasanderesvereinbartist,
trägtjedeParteidieKostenihresSachverständigen.DieKostendesObmannestragen
beideParteienjezurHälfte.DieFeststellungenderSachverständigenoderdesObman-
nessindfürdenVersichererunddenVersicherungsnehmerverbindlich.Aufgrunddieser
Feststellungen berechnet der Versicherer die Entschädigung, wenn nicht nachgewiesen 
wird,dasssieoffenbarvonderwirklichenSachlageerheblichabweichen.

6. Obliegenheiten
Durch das Sachverständigenverfahren werden die Obliegenheiten des Versicherungsneh-
mers(siehe§12)nichtberührt.

§ 23 Mehrere Versicherungsnehmer

Besteht der Vertrag mit mehreren Versicherungsnehmern, so muss sich jeder Versiche-
rungsnehmer Kenntnis und Verhalten der übrigen Versicherungsnehmer zurechnen 
lassen.

§ 24 Versicherung für fremde Rechnung

1. Rechte aus Vertrag
SchließtderVersicherungsnehmerdieVersicherungimeigenenNamenfüreinenande-
ren(Versicherter)ab,sokannnurderVersicherungsnehmerundnichtderVersichertedie
RechteausdiesemVertragausüben.Dasgiltauchdann,wennderVersichertedenVersi-
cherungsscheinbesitzt.

2. Nachweis über Zustimmung
Der Versicherer kann vor Zahlung der Entschädigung an den Versicherungsnehmer den 
Nachweisverlangen,dassderVersicherteseineZustimmungdazuerteilthat.DerVersi-
cherte kann die Zahlung der Entschädigung nur mit Zustimmung des Versicherungsneh-
mersverlangen.

3. Verhalten und Kenntnis
Das Verhalten und die Kenntnis des Versicherten werden dem Verhalten und der Kennt-
nisdesVersicherungsnehmersgleichgestellt.

4. Folgen der Kenntnis
a) AufdieKenntnisdesVersichertenkommtesnichtan,wennderVertragohneseinWis-

sen abgeschlossen worden ist oder eine rechtzeitige Benachrichtigung des Versiche-
rungsnehmersnichtangebrachtwar.

b) AufdieKenntnisdesVersichertenkommtesdagegenan,wennderVersicherungsneh-
mer den Vertrag ohne Auftrag des Versicherten geschlossen und den Versicherer nicht 
darüberinformierthat.

§ 25  Zurechnung von Kenntnis und Verhalten des 
Repräsentanten

Der Versicherungsnehmer muss sich die Kenntnis und das Verhalten seiner Repräsentan-
tenimRahmenvon§§8,10,11,12,21und22zurechnenlassen.

§ 26 Verjährung

1. Verjährung und Frist
DieAnsprücheausdemVersicherungsvertragverjähreninzweiJahren.DieFristbeginnt
mitdemSchlussdesJahres,indemdieLeistungverlangtwerdenkann.

2. Hemmung
Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versicherer angemeldet worden, 
zählt bei der Fristberechnung der Zeitraum zwischen Anmeldung und Zugang der in 
TextformmitgeteiltenEntscheidungdesVersicherersbeimAnspruchstellernichtmit.

§ 27 Zuständiges Gericht

1. Klagen gegen Versicherer oder Versicherungsvermittler
Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versicherungsvermittlung ist neben 
denGerichtsständenderZivilprozessordnung(ZPO)auchdasGerichtörtlichzuständig,
in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz, 
inErmangelungeinessolchenseinengewöhnlichenAufenthalthat.Soweitessichbei
dem Vertrag um eine betriebliche Versicherung handelt, kann der Versicherungsnehmer 
seineAnsprücheauchbeidemfürdenSitzoderdieNiederlassungdesGewerbebetriebes
zuständigenGerichtgeltendmachen.

2. Klagen gegen Versicherungsnehmer
Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versicherungsvermittlung gegen den 
VersicherungsnehmeristausschließlichdasGerichtörtlichzuständig,indessenBezirk
der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz, in Ermangelung 
einessolchenseinengewöhnlichenAufenthalthat.SoweitessichbeidemVertragum
eine betriebliche Versicherung handelt, kann der Versicherer seine Ansprüche auch bei 
demfürdenSitzoderdieNiederlassungdesGewerbebetriebeszuständigenGerichtgel-
tendmachen.

§ 28  Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriften- 
bzw. Namensänderungen

1. Form
AllefürdenVersichererbestimmtenAnzeigenundErklärungensindinTextform(z.B.per
Brief,FaxoderEmail)abzugeben,soweitnichtvertraglichodergesetzlichetwasanderes
bestimmtist.SiesollenandieHauptverwaltungdesVersicherersoderandieimVersi-
cherungsscheinoderindessenNachträgenalszuständigbezeichneteGeschäftsstellege-
richtetwerden.

2. Erklärung bei Anschriften- bzw. Namensänderung
Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift dem Versicherer nicht mit-
geteilt, genügt für die Willenserklärung, die dem Versicherungsnehmer gegenüber abzu-
geben ist, die Absendung eines eingeschriebenen Briefes an die letzte dem Versicherer 
bekannteAnschrift.EntsprechendesgiltbeieinerdemVersicherernichtangezeigtenNa-
mensänderung.DieErklärungwirdzudemZeitpunktwirksam,indemsieohnedieAn-
schriften-oderNamensänderungbeiregelmäßigerBeförderungdemVersicherungsneh-
merzugegangenseinwürde.

3. Verlegung der gewerblichen Niederlassung
Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung für seinen Gewerbebetrieb abgeschlos-
sen,findenbeieinerVerlegungdergewerblichenNiederlassungdieBestimmungennach
Nr.2entsprechendAnwendung.

§ 29 Anzuwendendes Recht

FürdiesenVertraggiltdeutschesRecht.


